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REGLEMENT 

 
FÜR DEN 24. VERBANDSMATCH 

 
DER MARCH – HÖFE 2026 

             
 

 

Gewehr 300 Meter 
 

Durchführung:    SG Tuggen 
 
Schiessplatz:    «Chlausen» Tuggen 
 

Scheiben:     12 
 
Schiesszeiten Verbandsschiessen: Freitag, 05. Juni 17.00 – 20.00 Uhr 
      Samstag, 06. Juni 08.00 – 12.00 Uhr 
      Samstag, 06. Juni 13.30 – 17.00 Uhr 
      Freitag, 12. Juni 17.00 – 20.00 Uhr 
      Samstag, 13. Juni 13.30 – 17.00 Uhr 
 
Vorschiessen:    Donnerstag, 28. Mai 
      Voranmeldung bei SG Tuggen nötig! 

 
Talonausgabe:    bis 30 Minuten vor Schiessende  
 
Absenden:     Donnerstag, 26. Juni  
 
Lokal:     Schützenstube «Chlausen» Tuggen 
  



 

 

Reglement für den Verbandsmatch 
 
Teilnahmeberechtigung: Analog den Allgemeinen Bestimmungen zum Verbandsschiessen 
 
Trefferfeld:   Für alle Stellungen Scheibe A 10 
 
Schusszahl:   30 Schuss, alle einzeln gezeigt. Die Anzahl Probeschüsse vor den 
    Passen sind frei. Der Verzicht der Probeschüsse ist dem Warner 
    zu melden. 
 
Passen:   Angefangene Passen dürfen nicht mit Probeschüssen   
    unterbrochen werden. 
 
Waffen:   Nach den Vorschriften des SSV. Das ganze Programm ist mit der  
    gleichen Waffe zu schiessen. Bei einem Defekt kann der Wettkampf 
    mit einem Sportgerät der gleichen Art fortgesetzt werden. 
 
Teilnahmekosten:  CHF 35.00 inkl. Munition für Programm und 10 Probeschüsse.  
    Weitere Probeschüsse müssen beim Organisator zum offiziellen  
    Preis plus allfälligem Schussgeld bezogen werden. 
 
Munition:   Diese wird vom durchführenden Verein zur Verfügung gestellt. 
    Die Hülsen bleiben deren Eigentum. 
 
Stellungen:   A  3 Programm 
    Freie Waffen und Standardgewehr, je 10 Schuss  
    liegend frei, stehend und kniend. 
 
    A  2 Programm 
    Standardgewehr und V mit Freigewehr, liegend und kniend je eine 
    Passe zu 15 Schuss. 
 
    Armeewaffen 

Sturmgewehr 57/02, Sturmgewehr 57/03, Sturmgewehr 90 und 
Karabiner. Liegend und kniend je eine Passe zu 15 Schuss. 
 
Liegendmatch Sport und Ordonnanz 
Eine Passe zu 30 Schuss. 
 
Es sind beim Matchschiessen keine Stellungserleichterungen erlaubt. 

 
Auszeichnungen:  Kranzkarte SKSG Wert CHF 10.00 
 
    A 3 Programm ab 252 Punkten 
      ab 246 Punkten für V und U21 
      ab 243 Punkten für SV und U17 
 
    A 2 Programm ab 257 Punkten für Stdgw und V mit FG 
      ab 252 Punkten für Stdgw V und U21 
      an 249 Punkten für Stdgw SV und U17 
 
    Armeewaffen ab 239 Punkten für Stgw 57/02 
      ab 236 Punkten für Stgw 57/02 V und U21 
      ab 233 Punkten für Stgw 57/02 SV und U17 
 
      ab 245 Punkten für Stgw 90, 57/03 & Kar 
      ab 242 Punkten für Stgw 90, 57/03 & Kar V und U21 
      ab 239 Punkten für Stgw 90, 57/03 & Kar SV und U17 
 



 

 

    Liegendmatch ab 270 Punkten 
    Sport  ab 264 Punkten V und U21 
      ab 261 Punkten SV und U17 
 
    Liegendmatch ab 257 Punkten für Stgw 90, 57/03 & Kar 
    Ordonnanz ab 252 Punkten für Stgw 90, 57/03 & Kar V und U21 
      ab 249 Punkten für Stgw 90, 57/03 & Kar SV und U17 
  
      ab 247 Punkten für Stgw 57/02 
      ab 241 Punkten für Stgw 57/02 V und U21 
      ab 238 Punkten für Stgw 57/02 SV und U17 
 
 
Gaben:    Im Programm A 3, A 2, Armeewaffen, Liegendmatch Sport und  
    Ordonnanz werden sofern mindestens sechs Schützen rangiert sind 
    je folgende Barauszahlung gemacht: 
 
    1. Rang  CHF 40.00 
    2. Rang  CHF 30.00 
    3. Rang  CHF 20.00 
 
    Sind vier oder fünf Schützen rangiert entfällt die dritte Bargabe. Sind 
    drei oder zwei Schützen rangiert gibt es nur die erste Bargabe. Tritt 
    nur ein Teilnehmer an, erhält er die dritte Bargabe. 
 
Stellungsmeister:  Für die beste Passe in jeder Stellung wird eine KK zu CHF 12.00 
    abgegeben, sofern mindestens drei Teilnehmer angetreten sind. 
 
    A 3 Programm liegend 
       kniend 
      stehend 
 
    A 2 Programm liegend 
      kniend 
 
    Armeewaffen liegend 
      kniend 
     
    Bei Punktegleichheit entscheidet in jeder Stellung die besseren  
    Tiefschüsse, dann das höhere Alter. Im Übrigen gelten die  
    Bestimmungen des SSV. 
 
 
  



 

 

Allgemeine  Es gelten die Vorschriften des SSV. 
Bestimmungen: Jeder Schütze ist berechtigt im Rahmen der vorgegeben Schiesszeit, das 
   Programm A 3, A 2, Armeewaffen und die beiden Liegendmatch zu  
   schiessen. 

Die verschiedenen Programme dürfen nicht kombiniert werden. 
 
 

Match - Gruppenwettkampf 
 
3 Schützen des gleichen Vereines bilden eine Gruppe. Die Gruppen können beliebig 
zusammengestellt werden, im Maximum pro Gruppe 2 Standardgewehrschützen oder 2 Teilnehmer 
mit der Freien Waffe. 
3 Armeewaffenschützen bilden ebenfalls eine Gruppe. 
Es gilt das als Einzelschütze erzielte Resultat. Vom gleichen Verein können beliebig viele  
Gruppen à drei Schützen gestellt werden. 
Die Gruppen sind spätestens vor Schiessbeginn des ersten Schützen schriftlich zu melden, wenn 
möglich schon mit der Vereinsanmeldung. Jeder Schütze kann nur in einer Gruppe konkurrieren. 
Der Gruppenschütze soll spätestens vor Schiessbeginn bekannt geben, ob er das 3 oder 2 
Stellungsergebnis werten will. 
 
Gabe: Wenn mindestens 5 komplette Gruppen rangiert sind, wird der Siegergruppe 

drei KK à je CHF 10.- abgegeben. 


